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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1671 /J des 
Abgeordneten Heinz-Peter Hackl und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

 
Frage 1: 

Die Datenschutzbehörde nahm in a.o. Angelegenheit aus Sicht Ihres Wirkungsbereiches am 
13.6.2014 wie folgt Stellung: 

„1. Die Datenschutzbehörde hat …  zum Anlass genommen, ein amtswegiges Prüfverfahren 
einzuleiten. 

Im Zuge dieses Verfahrens wurde der Datenschutzbehörde bestätigt, dass es „in diesem Fall 

[…] zu einem Fehler in der Bank [kam]. Ein Feld zur Abfrage der SV-Nummer wurde 

irrtümlich in das Formular aufgenommen. Die Produktabteilung wurde angewiesen, dass das 

Formular in dieser Form keinesfalls mehr verwendet werden und die SV-Nummer nicht 

abgefragt werden darf.“ 

Die Datenschutzbehörde hat folglich das Verfahren eingestellt. 

2. Soweit es die Verwendung der SV-Nummer betrifft, wird auf die ständige Haltung der 

ehemaligen Datenschutzkommission, wie sie in der Empfehlung vom 19. Juli 2013, 
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GZ K210.714/0016-DSK/2013, RIS, zum Ausdruck kommt, verwiesen. 

Die Datenschutzbehörde als Nachfolgebehörde sieht keinen Grund von dieser Rechtsansicht 

abzuweichen.“ 

Fragen 2 und 3: 

Nein, es hat keine diesbezügliche Kontaktaufnahme gegeben; es ist uns nicht bekannt, ob 
abgesehen vom VÖS, der die Sparvereine der BAWAG vertritt, überhaupt noch andere Dach-
verbände bestehen. Diese hätten überdies nicht die Verpflichtung zur Auskunftserteilung, so 
dass wir auf Information durch Beschwerden aus der Bevölkerung angewiesen sind.  

Frage 4 und 5:  

Die Rechtsmeinung des Sozialministeriums wurde seitens der BAWAG vollständig geteilt und 
darauf hingewiesen, dass es sich um einen Irrtum handle, der umgehend bereinigt wurde, 
indem die entsprechende Frage aus dem Fragebogen gestrichen wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

HBM Rudolf Hundstorfer 
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